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Bundesfinanzministerium gibt Vereinfachungsregel zum Abzug von Steuerberatungskosten bekannt
Presseinformation
Privat veranlasste Steuerberatungskosten sind seit 2006 nicht mehr als Sonderausgaben, jedoch weiterhin als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig. Bisher ungeklärt war jedoch bisher, wie einheitliche Gesamtkosten schätzungsweise aufgeteilt werden können. Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 21. Dezember hat nunmehr Klarheit geschaffen.
Seit 2006 können privat veranlasste Steuerberatungskosten nicht mehr als Sonderausgaben abgezogen werden. Beratungskosten, die für die Hilfe bei der Einkommensteuererklärung auf die Ermittlung der Einkünfte entfallen, sind jedoch weiterhin als Werbungskosten oder Betriebsausgaben steuermindernd zu berücksichtigen. Dabei war bisher nicht geklärt, wie einheitliche Gesamtkosten schätzungsweise aufgeteilt werden können. Das Bundesfinanzministerium hat jetzt in einem aktuellen Schreiben vom 21. Dezember 2007 festgelegt, dass aus Vereinfachungsgründen bis zu 100 Euro Aufwand als Werbungskosten berücksichtigt werden können. Diese Regelung gilt für steuerliche Fachliteratur, Software und Beiträge an Lohnsteuerhilfevereine. Alternativ kann auch die Hälfte dieser Aufwendungen abgezogen werden. Für Mitgliedsbeiträge an Lohnsteuerhilfevereine von mehr als 200 Euro ist diese Variante günstiger. Wer aber beispielsweise nur 130 Euro Mitgliedsbeiträge zahlt, kann 100 Euro als Werbungskosten geltend machen. 

Beiträge bis 100 Euro werden nach der Vereinfachungsregel ungekürzt berücksichtigt. Aber auch für höhere Mitgliedsbeiträge kann ein größerer Anteil abgezogen werden, wenn der Beratungsaufwand für die Ermittlung der Einkünfte höher war, beispielsweise bei umfangreichen Werbungskostenaufstellungen. 

Mit der jetzt veröffentlichten Vereinfachungsregel ist ein bereits mehr als einjähriger Streit um die Aufteilung beendet, so Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. Allerdings ist bei dem heutigen komplizierten Steuerrecht nicht nachvollziehbar, warum Kosten für eine notwendige Beratung nicht mehr als Sonderausgaben berücksichtigt werden können. Schließlich dient Steuerberatung dem Verbraucherschutz und entlastet die Finanzverwaltung. Deshalb bleibt das Ergebnis von bereits eingelegten Klagen abzuwarten, mit denen der frühere Sonderausgabenabzug weiter geltend gemacht wird.

Weitere Informationen dazu erhalten Arbeitnehmer im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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